
 

 

 

 

 

Referendum gegen den Gemeindeversammlungsbeschluss vom 19.6.2019, Zusatzkredit über 3,2 Mio. Franken 

für die Realisierung des neuen Rheinstegs. 

Die Unterzeichnenden, stimmberechtigt und wohnhaft in Rheinfelden, verlangen, gestützt auf das Gemeindegesetz §§ 31, 

dass der Gemeindeversammlungsbeschluss vom 19.6.2019, Zusatzkredit über 3,2 Mio. Franken für die Realisierung des 

neuen Rheinstegs, der Urnenabstimmung unterstellt wird. 

Die Referendumsfrist läuft vom 26.6.2019 bis und mit 29.7.2019. Unterschriften dürfen nicht vor dem 26.6.2019 gesammelt 

werden. 

Ausgefüllte Referendumsbogen bitte bis spätestens am 23.7.2019 retournieren an 

glp, z.H. Béa Bieber, Thermenstrasse 19, 4310 Rheinfelden 

SVP z.H. Dimitrios Papadopoulos, Kohlplatzweg 2, 4310 Rheinfelden 

(Bitte handschriftlich und gut lesbar ausfüllen) 
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Hinweis: Es macht sich strafbar, wer unbefugt an einem Initiativ- oder Referendumsbegehren teilnimmt oder 

das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine Initiative oder ein Referendum fälscht (Art. 282 StGB) oder 

bei einer Unterschriftensammlung für eine Initiative oder ein Referendum besticht oder sich bestechen lässt 

(Art. 281 StGB). 

Gemeinde Rheinfelden 

Zusatzkredit über 3,2 Mio. Franken für die Realisierung des neuen Rheinstegs: 

Alle Stimmberechtigten sollen entscheiden können! 


